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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Im Dezember 2019 nahm sich der Nationalrat der Pflegeinitiative und dem von der
SGK-NR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag an. Das Begehren des
Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und -männer hatte laut Initiativtext «eine
ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität», die Sicherstellung von
genügend diplomierten Pflegefachpersonen und einem ihrer Ausbildung und ihren
Kompetenzen entsprechenden Einsatz zum Ziel.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren sich darüber einig, dass die aktuelle
Situation problematisch sei und durch das steigende Alter der Bevölkerung der
Pflegebedarf erhöht werde. So rechne man zwischen 2017 und 2035 unter anderem mit
einem Anstieg von rund 200'000 auf 360'000 über 80-Jährigen, die allenfalls
pflegebedürftig würden, erklärte Ruth Humbel (cvp, AG). Gemäss Philippe Nantermod
(fdp, VS) würden gegenwärtig lediglich 43 Prozent des erforderlichen Personals
ausgebildet und 2030 würden hierzulande 65'000 Pflegende fehlen. Um den Mangel zu
beheben, würden Pflegefachpersonen aus dem Ausland rekrutiert, was nicht nur
ethisch fragwürdig sei – da die Ausbildung von einem Staat bezahlt werde, der nicht von
dieser Investition profitiere –, sondern auch kostspielig werden könnte, erwäge doch
die WHO, eine Steuer zur Entschädigung der Ausbildungsländer einzuführen, so Greta
Gysin (gp, TI). Darüber dass Handlungsbedarf bestehe, herrschte Konsens. Der Rat war
sich jedoch uneinig, ob die Pflegeinitiative das richtige Mittel sei, um der Problematik
zu begegnen. 
Von den Unterstützerinnen und Unterstürzer der Initiative hervorgehoben wurde, dass
der Beruf nicht die Anerkennung erhalte, die er verdiene. Zudem komme ihm laut
Barbara Gysi (sp, SG) im Krankenkassengesetz nach wie vor der «Status eines
Hilfsberufs» zu. Christian Lohr (cvp, TG), Dozent an verschiedenen Fachhochschulen
für Pflegeberufe, unterstrich die Wichtigkeit der Pflegequalität, der
Ausbildungsförderung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es müsse auch
etwas gegen die 46 Prozent Berufsaussteigerinnen und -aussteiger unternommen
werden, zu denen sie selber auch gehöre, erklärte Manuela Weichelt-Picard (al, ZG). Die
Sicherheit und das Leben der Bevölkerung stehe auf dem Spiel, so Franziska Ryser (gp,
SG). Betont wurde von den Gegnerinnen und Gegnern der Initiative hingegen, dass das
Regeln einzelner Berufsgruppen in der Verfassung nicht angezeigt sei und die
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen in Frage gestellt würde. Zudem sei die
medizinische Grundversorgung bereits in Artikel 117a BV erwähnt, was in den Augen von
Verena Herzog (svp, TG) genügte, um die Pflege zu stärken.
Der von der SGK-NR ausgearbeitete Gegenentwurf kam im Nationalrat besser an als die
Volksinitiative. Jedoch gab es auch bezüglich Gegenvorschlag einige
Abänderungswünsche bzw. Uneinigkeiten. Um dem Beruf Attraktivität zu verleihen,
beabsichtigte eine Mehrheit der SGK-NR, den Pflegefachpersonen die selbständige
Erbringung und Abrechnung einiger vom Bundesrat festgelegter Leistungen zu Lasten
der OKP, die ohne ärztliche Anweisung erfolgen könne, einzuräumen. So könnten pro
Jahr CHF 13 Mio. eingespart werden, erläuterte Benjamin Roduit (cvp, VS). Gegen diese
Forderung sprachen sich neben dem Bundesrat auch die SVP und die FDP aus. Es
bestehe die Gefahr, dass dadurch ein Präjudiz geschaffen würde und durch die
grössere Zahl an Leistungserbringenden die Kosten für das Gesundheitssystem nicht
abnähmen, sondern stiegen, was höhere Prämien zur Folge hätte. Eine Mehrheit der
grossen Kammer liess sich allerdings nicht von diesen Worten überzeugen. Auf
Anregung von Pierre-Yves Maillard (sp, VD) lehnte der Nationalrat ausserdem den
Mehrheitsantrag der SGK-NR ab, dass entsprechende Leistungen Gegenstand von
Vereinbarungen mit Versicherern sein müssten.
Weiter wurde bezüglich Ausbildungsförderung beschlossen, dass die Kantone den
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitex-Organisationen eine bestimmte Anzahl
Ausbildungsplätze, die diese zur Verfügung stellen müssen, vorgeben sollen. Ebenfalls
gutgeheissen wurde die Forderung, dass die Kantone dazu verpflichtet werden sollen,
den angehenden Pflegefachpersonen an einer Höheren Fachschule oder
Fachhochschule mit Ausbildungsbeiträgen zur Seite zu stehen. Der Bund soll die
Kantone während acht Jahren für die beiden ebengenannten Punkte mit CHF 469 Mio.
unterstützen. Betreffend Ausbildungsbeiträge hätten die SVP und die FDP gerne
Einschränkungen auf hilfs- und unterhaltsbedürftige Personen vorgenommen. Regine
Sauter (fdp, ZH) betonte, es gebe neben den Pflegestudiengängen HF oder FH auch

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2019
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andere Berufsbereiche, wo eine Weiterbildung anzustreben sei, dort werde allerdings
auf die Eigenverantwortung der Studierenden gezählt. Damit konnte sie die Mehrheit
ihrer Ratskolleginnen und -kollegen jedoch nicht überzeugen, gegen die Beiträge zu
stimmen.  
In der Gesamtabstimmung wurde der indirekte Gegenvorschlag mit 124 zu 68 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) angenommen. Abgesehen von der SVP und einer Mehrheit der FDP
stimmten alle Parteien dem Gegenentwurf zu. Die Pflegeinitiative konnte die Mehrheit
des Nationalrates indes nicht überzeugen und so empfahl er dem Volk und den Ständen
das Begehren mit 107 zu 82 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) zur Ablehnung, wobei die SP,
die Grünen, aber auch vereinzelt Mitglieder der FDP.Liberalen-, der GLP- sowie der
Mitte-Faktionen für Annahme der Initiative plädierten. 1

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Nur ein Jahr nach deren Lancierung erklärte die Bundeskanzlei im Februar 2020 die
Prämien-Entlastungs-Initiative für Zustandegekommen. Die Initiative der SP, die den
Titel «Maximal 10 Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien» trägt,
verlangt, dass der Anteil der Krankenkassenprämien, der 10 Prozent des verfügbaren
Einkommens übersteigt, nicht durch die Versicherten selber zu tragen sei, sondern
mittels Prämienverbilligung von Bund und Kantonen übernommen werden soll. Die
Initiantinnen und Initianten hatten nach nur 10 Monaten 101'780 gültige Unterschriften
eingereicht – auch wenn die Unterschriftensammlung gemäss Tribune de Genève
anfänglich nur 1 Monat hätte beanspruchen sollen. 
Vor allem in den Medien der Romandie löste die Einreichung der Unterschriften einiges
Interesse aus. Das hohe Tempo bei der Unterschriftensammlung zeige, dass ihre Partei
einen Nerv getroffen habe, sagte Barbara Gysi (sp, SG) bei der Einreichung gegenüber
dem Tages-Anzeiger. Auch SGB-Präsident Maillard (sp, VD) betonte die Wichtigkeit der
Initiative: Bereits heute gäben viele Haushalte – vor allem diejenigen mit tiefen
Einkommen – mehr als 15 Prozent ihres Einkommens für die Prämien aus und dieser
Anteil würde weiter steigen. Darüber, wie hoch der durchschnittliche Anteil der
Prämien am Einkommen eines Haushalts jedoch tatsächlich ist, waren sich die
Befürwortenden und ihre Kritikerinnen und Kritiker nicht einig: Gemäss NZZ beträgt
dieser 7 Prozent, gemäss der SP liegt er bei 14 Prozent. Ein weiterer positiver Effekt der
Initiative sei zudem, dass die Problematik der Gesundheitskosten vom Parlament eher
angegangen werde als bislang, als die Kosten auf die Steuern abgewälzt worden seien.
Man zwinge damit die bürgerlichen Parteien zum Handeln, ergänzte Maillard. 
Kritisiert wurde in den Medien unter anderem, dass die Kosten der Initiative unklar
seien, da diese von der Entwicklung der Gesundheitskosten sowie von der Definition
des verfügbaren Einkommens abhingen. Mehrmals war die Rede von Kosten bis CHF 4
Mrd. pro Jahr, wenn man das Modell des Kantons Waadt, der eine entsprechende
Regelung bereits kennt, auf die ganze Schweiz übertragen würde. Philippe Nantermod
(fdp, VS) wehrte sich überdies vor allem dagegen, dass man ein weiteres kantonales
Problem auf nationaler Ebene lösen wolle. Es gäbe bereits kantonale Lösungen, die auch
die übrigen kantonalen Hilfsleistungen berücksichtigten. Zudem wehrte er sich gegen
die Behauptung der Initiantinnen und Initianten, dass die Gesundheitsausgaben
Kopfsteuern seien: Bereits heute würden mehr als die Hälfte der Gesundheitsausgaben
über die Steuern bezahlt, wodurch vor allem Personen mit höheren Einkommen
belastet würden. Ansonsten würden die Prämien bereits heute bei CHF 1000 pro Monat
liegen. Die CVP kritisierte schliesslich, dass die Vorlage das eigentliche Problem, die
steigenden Gesundheitskosten, im Unterschied zu ihrer eigenen Initiative nicht
angehe. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.02.2020
ANJA HEIDELBERGER

Nach dem Corona-bedingten Abbruch der Frühjahrssession folgte in der
Sommersession 2020 die Einigungskonferenz zur Zulassung von
Leistungserbringenden. Der grosse noch offene Streitpunkt betraf die Frage des
Beschwerderechts für Krankenversicherungen zu kantonalen Erlassen über die
Festlegung und Berechnung der Höchstzahlen: Der Nationalrat hatte eine
entsprechende Regelung ergänzt, der Ständerat lehnte diese durchwegs ab. Die
Teilnehmenden an der Einigungskonferenz entschieden sich diesbezüglich mit 14 zu 10
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) in der ersten und 19 zu 6 Stimmen (bei 1 Enthaltung) in der
zweiten Abstimmung für die Position des Ständerates und somit gegen ein
entsprechendes Beschwerderecht. In der Einigungskonferenz unumstritten war der
zweite offene Punkt, die Sprachvoraussetzungen für Ärztinnen und Ärzte: Diesen Punkt

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
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hatte der Ständerat zuvor zur Interpretationsklärung noch einmal präzisiert – die
entsprechende Version nahm die Einigungskonferenz einstimmig an. 

Eine Minderheit de Courten (svp, BL) beantragte die Ablehnung des Vorschlags der
Einigungskonferenz. Man habe versucht, der Vorlage verschiedene Elemente zur
Kostendämpfung hinzuzufügen – etwa die Verknüpfung mit EFAS, ein Beschwerderecht
bei der Zulassungssteuerung für die Krankenversicherungen oder die Lockerung des
Vertragszwangs bei ausgewiesener Überversorgung in einem Kanton –, doch alle
Vorschläge seien abgelehnt worden, erklärte de Courten im Rahmen der
Nationalratsdebatte. Damit bleibe nur eine «Fortsetzung des Providuriums». Ganz
anders sah die Situation Gesundheitsminister Berset, der darauf verwies, dass die
Zulassung von Leistungserbringenden nach 20 Jahren mit Übergangslösungen endlich
langfristig gesetzlich geregelt werden könne. Pierre-Yves Maillard (sp, VD) verwies in der
nationalrätlichen Beratung zum Antrag der Einigungskonferenz auf die in der letzten
Phase ohne Zulassungsregelung (zwischen Januar 2012 und Mitte 2013) aufgrund der
Neuniederlassung von Ärztinnen und Ärzten aus dem EU-Raum sehr stark gestiegenen
Kosten und Prämien. Angesichts dessen sei der schlimmste Fall überhaupt einer ohne
Massnahmen. Entsprechend solle man auch jegliche Rechtsunsicherheit bezüglich der
Zulassung vermeiden. Mit 103 zu 56 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) folgte der
Nationalrat diesem Plädoyer. Eine Mehrheit der SVP- und die gesamte FDP.Liberale-
Fraktion lehnten den Vorschlag der Einigungskonferenz ab oder enthielten sich der
Stimme.

Im Ständerat ergriff zwei Tage später niemand das Wort, um den Minderheitsantrag zu
bewerben: Mit 40 zu 3 Stimmen sprach sich die kleine Kammer für den Vorschlag der
Einigungskonferenz aus. In den Schlussabstimmungen gab es anschliessend keine
Überraschungen mehr: Mit 43 zu 2 Stimmen respektive 122 zu 74 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) nahm das Parlament die permanente Regelung zur Zulassung von
Ärztinnen und Ärzten an. 3

Nachdem der Nationalrat in der Sondersession 2020 bereits das Paket 1b behandelt
hatte, machte er sich in der Wintersession 2020 an die Differenzbereinigung zum Paket
1a des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen.
Stillschweigend pflichtete er dem Zweitrat bei, dass bei einer entsprechenden
Abmachung zwischen Versicherungen und Leistungserbringenden auch die
Versicherung für die Übermittlung der Rechnungen zuständig sein kann. Alle übrigen
Fragen waren hingegen umstritten.
Bei der Frage der Patientenpauschale waren sich National- und Ständerat zwar einig,
dass Pauschalen auch bei ambulanten Behandlungen eingeführt werden sollen,
entgegen dem Nationalrat hatte es der Ständerat aber abgelehnt, diese auf national
einheitliche Tarifstrukturen zu stellen. Die Mehrheit der SGK-NR wollte diesbezüglich an
der bisherigen Position des Nationalrats festhalten, um so eine gleiche Tarifierung von
medizinischen Leistungen bei ambulanten oder stationären Behandlungen zu
erleichtern, wie Ruth Humbel (cvp, AG) und Pierre-Yves Maillard (sp, VD) für die
Kommission erklärten. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) beantragte, dem Ständerat
zuzustimmen, um die pauschale Leistungsabgeltung im ambulanten Bereich nicht zu
verkomplizieren. Umstritten war überdies die Frage, ob der Bundesrat gewisse
Pauschaltarife von der Pflicht der einheitlichen Tarifstruktur ausnehmen können sollte,
wie eine Minderheit Gysi (sp, SG) weiterhin forderte, während die
Kommissionsmehrheit darauf verzichten wollte. In beiden Fragen folgte der Rat der
Kommissionsmehrheit (mit 134 zu 51 Stimmen bei 2 Enthaltungen und 119 zu 70
Stimmen). 
Auch die Organisation der Tarifstrukturen war weiterhin umstritten. Zwar pflichtete der
Nationalrat dem Ständerat bei, dass der Bundesrat nur dann in die Organisation der
Tarifstrukturen eingreifen können sollte, wenn keine solche bestehe oder sie nicht den
gesetzlichen Anforderungen entspricht. Auch für den Fall, dass sich
Leistungserbringende und Versicherungen nicht einigen können, sollte der Bundesrat
eingreifen können; hier wollten ihn Ständerat und eine Minderheit de Courten jedoch
dazu verpflichten, die Tarifautonomie der Tarifpartner wahren zu müssen. Hier gehe es
ja gerade um diejenigen Fälle, bei denen sich die Tarifpartner nicht einigen könnten,
betonten die Kommissionssprechenden, entsprechend mache es keinen Sinn, hier die
Tarifautonomie zu wahren. Mit 136 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Rat der
Kommissionsmehrheit und lehnte die Wahrung der Tarifautonomie gegen die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion ab.
In der ersten Behandlungsrunde hatte der Nationalrat dem Entwurf eine Regelung für
finanzielle Unterstützung von Organisationen und Patientenstellen, welche den

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2020
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Individuen bei der Rechnungskontrolle helfen, beigefügt; der Ständerat hatte diese
jedoch wieder gestrichen. Nun beabsichtigte die SGK-NR, auf die entsprechende
Unterstützung zu verzichten; stattdessen sollen sich die Tarifpartner auf eine einfache,
verständliche Rechnungsstellung einigen, betonte Humbel. Eine Minderheit Gysi wollte
hingegen an der ursprünglichen Formulierung festhalten, während eine Minderheit
Mäder (glp, ZH) eine Präzisierung vorschlug: Nur Organisationen, welche
«statutengemäss und organisatorisch unabhängig» sind, sollten subsidiär unterstützt
werden. Deutlich (mit 108 zu 83 Stimmen) entschied sich der Nationalrat gegen die
finanzielle Unterstützung, nachdem sich der Minderheitsantrag Gysi zuvor knapp mit 96
zu 95 Stimmen gegen den Minderheitsantrag Mäder durchgesetzt hatte. 
Zum Schluss blieb noch die Frage der Pilotprojekte, wo vor allem umstritten war, in
welchen Bereichen und zu welchem Zweck solche Projekte möglich sein sollten. Ruth
Humbel erklärte, dass der Ständerat den Artikel offener gefasst hatte als der Bundesrat
und der Nationalrat, dadurch aber das Legalitätsprinzip und die Verfassungsmässigkeit
verletzt habe, wie ein entsprechender Bericht des BJ gezeigt habe. Der Vorschlag der
Kommissionsmehrheit, welcher die betroffenen Bereiche ausdrücklich und ausführlich
auflistete, entspreche nun einer der vom BJ vorgeschlagenen Möglichkeiten. Eine
Minderheit de Courten beantragte hingegen eine möglichst schlanke Formulierung, die
jedoch die Rechte der Versicherten ausdrücklich wahren sollte. Eine Minderheit
Weichelt-Picard (al, ZG) wollte auf Pilotprojekte zur Übernahme von Leistungen im
Ausland verzichten, weil ältere und kranke Personen nicht einfach ins Ausland
abgeschoben werden sollten, wie die Minderheitensprecherin betonte. Wie bereits in
der ersten nationalrätlichen Behandlung erneut auf Ablehnung einer Minderheit
Prelicz-Huber (gp, ZH) stiess die Möglichkeit, Projekte zur Einschränkung der freien
Arztwahl zu schaffen, während eine Minderheit Moret (fdp, VD) auch Projekte zur
Entschädigung von innovativen und neuen Behandlungsansätzen in die Liste aufnehmen
wollte. Deutlich folgte der Rat gegenüber allen Minderheiten dem Mehrheitsantrag. 4

1) AB NR, 2019, S. 2276 ff.; AB NR, 2019, S. 2291 ff.; AB NR, 2019, S. 2304 ff.; BBI 2018, S. 7653 ff.
2) Medienmitteilung BR vom 27.2.20; Medienmitteilung SP vom 23.1.20; CdT, LT, Lib, NZZ, TA, TG, 24.1.20
3) AB NR, 2020, S. 1178; AB NR, 2020, S. 737 ff.; AB SR, 2020, S. 450 ff.; AB SR, 2020, S. 624
4) AB NR, 2020, S. 2511 ff.
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